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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Finanzen, 
Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr der 
Gemeindevertretung Trollenhagen 
(Vorberatung) 

 Ö 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Trollenhagen (Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt  
Die Erstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich aus § 48 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründe die zur Erstellung 
eines Nachtragshaushalts führten,  wurden im Vorbericht des Nachtragshaushalts 
ausführlich beschrieben. 
Mitwirkungsverbot 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt in der heutigen 
Sitzung den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024. 
Finanzielle Auswirkungen 
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem Ergebnis- und 
Finanzhaushalt des Nachtragshaushalts. 
 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 

a.) bei planmäßigen Ausgaben: 
Deckung durch Planansatz 
in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 00000.00000000 
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b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Bemerkungen:  
 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Folgekosten (zu a.) und b.)) 

 Nein 

 Ja  für Jahr  i.H.v. 

 
Anlage/n 

1 1. Nachtragshaushalt Trollenhagen (öffentlich) 
 

2 Vorbericht_Nachtragshaushaltssatzung_Trollenhagen (öffentlich) 
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Trollenhagen 

  

1. NACHTRAGSPLAN 2024 
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  1  

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Trollenhagen 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung  vom 06.11.2024 und nach 
Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  
 

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden 
 
 

1.  im Ergebnishaushalt von bisher 
EUR 

auf 
EUR 

 der Gesamtbetrag der Erträge  1.944.100  1.944.000  

 der Gesamtbetrag der Aufwendungen  2.533.800  2.550.200  

 das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  -589.700  -606.200  

    

    

2. im Finanzhaushalt von bisher 
EUR 

auf 
EUR 

 a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen 1.754.200  1.754.100  

  der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 2.724.100  2.738.300  

  der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -969.900  -984.200  

     

 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 543.100  543.100  

  der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 565.500  915.500  

  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -22.400  -372.400  

     

festgesetzt.   

  
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) 

wird festgesetzt von bisher 0  EUR auf 550.000  EUR   

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Kassenkredite werden nicht verändert. 

 
 

 
1  einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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2     

   

 
 

§ 5 Hebesätze 
 

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt. 
 

1. Grundsteuer   

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen   

(Grundsteuer A) von bisher 300  v.H.  auf 300 v. H 

b) für die Grundstücke   

(Grundsteuer B) von bisher 350  v.H. auf 350 v. H 

   

2. Gewerbesteuer von bisher 380  v.H. auf 380 v. H 

 
 
 

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan 
 
 

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt  

 statt bisher 2,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ) 

 nunmehr 2,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 
 
 

§ 7 Wertgrenzen 
 

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 
10.000,00 EUR übersteigt. 

 
§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit 

 
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt. 

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog 
gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. 

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. 

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob inner-halb der 
Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur De-

ckung von Mehraufwendungen verwandt werden. 
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Nachrichtliche Angaben:  
 
Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich 
 
1. zum Ergebnishaushalt   
 das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich   
  von bisher 1.201.255  EUR 
  auf voraussichtlich 1.184.755  EUR 
    
2. zum Finanzhaushalt   
 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  

zum 31. Dezember des Haushaltsjahres    
  von bisher 456.630  EUR 
  auf voraussichtlich 470.130  EUR 
    
3. zum Eigenkapital   
 der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres    
  von bisher 5.273.911,35  EUR 
  auf voraussichtlich 5.257.411,35  EUR 
    

 
 
 
 
Neverin, den      

Ort, Datum  Siegel Bürgermeister 
   
 
 

  

   

 
 

Hinweis: 
 

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ______________ wie folgt bekanntgegeben worden: 

 

 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
 

 
 

 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
(Unterschrift) 
Bürgermeister 
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Trollenhagen  1. Nachtragshaushalt 2024 
 

8     

   

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 

bisheriger Ansatz 
2024 

einschließlich 
bereits 

beschlossener 
Nachträge 

beschlossene 
über-/ 

außerplan- 
mäßige 

Aufwendungen 

Zwischen- 
summe 

Ansatz 2024 Planungsdaten 2025 Planungsdaten 2026 Planungsdaten 2027 

Neuer 
Haushalts- 

ansatz 

Veränderung 
gegenüber 
bisherigem 
Haushalts- 

ansatz 

Neuer 
Haushalts- 

ansatz 

Veränderung 
gegenüber 
bisherigem 
Haushalts- 

ansatz 

Neuer 
Haushalts- 

ansatz 

Veränderung 
gegenüber 
bisherigem 
Haushalts- 

ansatz 

Neuer 
Haushalts- 

ansatz 

Veränderung 
gegenüber 
bisherigem 
Haushalts- 

ansatz 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 nachrichtlich:             

26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  1.790.955 0 1.790.955 1.790.955 0 1.184.755 -16.500 1.078.455 -37.500 1.003.755 -58.500 

27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)  1.201.255 0 1.201.255 1.184.755 -16.500 1.078.455 -37.500 1.003.755 -58.500 929.355 -79.500 
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Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Trollenhagen für das Haushaltsjahr 2024 

1. Allgemeines 

Die Haushaltssatzung 2024 wurde durch die Gemeindevertretung am 27.03.2024 beraten und 

beschlossen.  

Mit Schreiben vom 26.09.2024 hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der 

Gemeinde Trollenhagen und deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt. 

 
2. Notwendigkeit Nachtrag 2024 

Die Pflicht, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ergibt sich aus § 48 KV M-V. Dies ist der Fall, 

wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder 

Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen. Ebenso ist eine Nachtragshaushaltssatzung 

zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft 

werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 

Die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2024 ergibt sich insbesondere 

aufgrund der erforderlichen Bereitstellung finanzieller und bisher nicht eingeplanter Mittel für: 

- Anpassung des Investitionskreditvolumens für neu zu tätigende Investitionen im Bereich der 

Kindertagesstätte 

- Anpassung des Ergebnis- und Finanzhaushalts  

 

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens 

Um die Haushaltsplanung so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten, ist der Ergebnis- und 

Finanzhaushalt der Gemeinde Trollenhagen überarbeitet worden. 

Es ergeben sich mehrere Änderungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, die im Anschluss näher 

erläutert werden. 

Folgende nennenswerte Veränderungen haben sich in den nachfolgenden Produkten ergeben: 

 
55203: Wasser- und Bodenverband 
Konto: 5254400 Zuweisungen an Zweckverbände     + 7.700 € 
Grund: Erhöhung und Anpassung der Abschlagszahlungen für die Verbandgebühren durch die 
Verbände aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung  
 

4. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

Für die Finanzierung der Neuinvestition der Kindertagesstätte ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von 

Investitionskrediten erforderlich, da die finanziellen Mittel zur Finanzierung aller geplanten 

Maßnahmen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und die Investitionen nicht über einen 

Kassenkredit finanziert werden dürfen. Es ist geplant, einen Investitionskredit in Höhe von 550.000 € 

aufzunehmen, der dann in den Folgejahren durch die Mieteinnahmen des freien Trägers refinanziert  
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 wird. 

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. 

6. Veränderungen im Bereich des Kassenkredits 

Der Kassenkredit bleibt im genehmigungsfreien Bereich. 

Seite 49 von 49


	Vorlage
	Anlage  1 1. Nachtragshaushalt Trollenhagen
	Anlage  2 Vorbericht_Nachtragshaushaltssatzung_Trollenhagen

